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Unterschrift
Einleiten des anfallenden Niederschlagswassers in das Grundwasser (Versickerung) 
daher soll das Niederschlagswasser unterirdisch über Sickerschächte gemäß NWFreiV und den dazuge-hörigen Technischen Regeln (TRENGW) in das Grundwasser versickert werden. 
Die ausreichende Sickerfähigkeit des Untergrundes ist hiermit nachgewiesen. 
Gewählte Methode (gemäß DWA-Merkblatt A-138 Anhang B) zur Ermittlung der Sickerfähigkeit: 
Der ermittelte kf-Wert liegt innerhalb des versickerungs-relevanten Bereichs zwischen 1*10-6 m/s und 1*10-3 m/s. 
Hinweis: 
Die Versickerung des Niederschlagswassers über einen Sickerschacht ist gemäß § 3 Abs. 2 der NWFreiV erst dann zulässig, wenn zwingende Gründe eine flächenhafte und linienförmige Versickerung ausschließen.Wenn die Versickerung des gesammelten Niederschlagswassers gemäß NWFreiV und den dazugehörigen Technischen Regeln (TRENGW) umgesetzt wird, ist diese erlaubnisfrei.Andernfalls ist die Beantragung einer wasserrechtlichen Erlaubnis gemäß Art. 15 Bayer. Wassergesetz erforderlich. 
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